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ZOLLRUCKERSTATTUNG
auf armeetauglichen geldandegéngigen Motorfahrzeugen

Vorwort der Redaktion — Es erreichen das IMA oder uns immer wieder Anfragen Uber
die Zollriickerstattung auf armeetauglichen geldndegdngigen Fahrzeugen. Wir glauben daher
gut zu tun, nachstehend einmal die entsprechenden Richtlinien der Abteilung fir Heeres-
motorisierung zu verdffentlichen. Es sei besonders betont, dass die Zollbeglinstigung nur
fir fabrikneue Fahrzeuge (Traktoren ausgeschlossen!) gilt.

1. Voraussetzung.

Eine Zollriickerstattung in der Hohe von zwei Dritteln des Einfuhrzolles wird gewdhrt fir:
Serienmdssig hergestellte, geldndegdingige Motorfahrzeuge mit 4 oder mehr angetriebenen
Radern, mit Raupen- oder gemischten Rad/Raupenantrieb, ausldndischer Herkunft, die vom
Eidgendssischen Militdrdepartement auf Grund einer Typenpriifung als voll armeetauglich
anerkannt wurden. Die Zollriickvergiitung erfolgt nur fiir fabrikneue Fahrzeuge.

2. Verpflichtungen des Motorfahrzeug-Halters.

Die Zollriickerstattung wird unter den folgenden Bedingungen gewdhrt:

— Der Motorfahrzeughalter muss seinen Wohnsitz in der Schweiz haben.

— Das Motorfahrzeug muss seinen Standort in der Schweiz haben.

— Der Halter ist verpflichtet, das Motorfahrzeug samt Zubehdr und Ausrlistung wéhrend
5 Jahren seit der Gewdhrung der Zollrlickerstattung (Inkrafttreten der Einzelverfiigung)
in betriebsbereitem Zustand zu halten. '

— Abénderungen am Fahrzeug sowie ein eventueller Weiterverkauf diirfen nur mit schrift-
licher Zustimmung der Abt. fiir Heeresmotorisierung vorgenommen werden.

— Das Motorfahrzeug muss wahrend der Dauer der Haltepflicht hinten mit einer seiner Zug-
kraft entsprechenden Anhdngevorrichtung, passend zu Deichseldésen gemdss Zeichnung
KTA Nr. 8203a, und mit zwei Schlaufen fiir Sicherungsseile oder -Ketten versehen: sein.
(Néhere Angaben durch den Lieferanten des Motorfahrzeuges.)

— Die endgliltige Ausserbetriebsetzung des Motfz. (Unfall, Abbruch, etc.) ist der Abteilung
fiir Heeresmotorisierung sofort zu melden.

3. Dienstleistungspflicht.

Das Motorfahrzeug wird mit einem «Stellungsbefehl fiir Motorfahrzeuge» militdrisch belegt
und unterliegt damit der Stellungspflicht bei Kriegsmobilmachung und bei Inspektionen. Eine
Dienstleistung in Friedenszeiten ist nicht vorgesehen, Der Verzicht auf die Zollrlickerstattung
bringt keine Befreiung von der Stellungspflicht.

‘4. Geltendmachung der Zollriickerstattung.

Gesuche um Zollriickerstattung sind sofort, spatestens aber innert 2 Monaten seit der
Ablieferung des Motorfahrzeuges an den Halter, bei der Abteilung filir Heeresmotorisierung
einzureichen. Dem Gesuch sind beizulegen:

— die Zollquittung mit detaillierter Zollabrechnung (nicht Verzollungsausweis auf braunem

Karton), mit einer vom Importeur auf den Motorfahrzeughalter lautenden Zessionserkldrung.
— ein vom Importeur ausgestellter Typenausweis fiir das betreffende Motorfahrzeug.

5. Auszahlung der Zollriickerstattung,

Nach Priifung des Gesuches wird dem Fahrzeughalter von der Abteilung fiir Heeresmotori-
sierung die Verfiigung EMD vom 10.2.50 sowie eine im Doppel ausgefertigte Urkunde (Einzel-
verfligung) zugestellt, Diese Urkunde enthdlt die Rechte und Pflichten des Motorfahrzeug-
halters und tritt an dem Tage in Kraft, an welchem das vom Halter unterzeichnete Doppel
bei der Abteilung fiir Heeresmotorisierung eintrifft.

Die Zollriickerstattung in der Hohe von zwei Dritteln ‘des Einfuhrzolles wird dem Fahrzeug-
halter wie folgt ausbezahlt:
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— 7590 des Betrages innert ca. 30 Tagen nach Inkrafttreten der Einzelverfligung.
— 259 drei Jahre nach der ersten Auszahlung und nach bestandener Motorfahrzeug-

Inspektion,

Der Motorfahrzeughalter darf die ihm auf Grund der Einzelverfiigung zustehenden An-
spriiche auf Zollriickerstattung weder abtreten noch verpfdnden.

6. Besondere Bestimmungen.

Wird das Motorfahrzeug vor Ablauf der Haltepflicht fir die Militdrdienstleistung untaug-
lich, so ist die einmal gewdhrte Zollriickerstattung der Abt. flir Heeresmotorisierung pro rata
temporis zurlickzuzahlen, ohne Berlicksichtigung der Umstdnde des Schadenereignisses,

Bei Halterwechsel vor Ablauf der Haltepflicht ohne schriftliche Bewilligung der Abteilung
fur Heeresmotorisierung, bei Konkurs oder Tod des Halters, sowie bei Diebstahl bleibt die
Riickforderung pro rata temporis der gewdhrten Zollrlickerstattung der Abteilung fiir Heeres-

motorisierung vorbehalten.

Abteilung fiir Heeresmotorisierung, Sektion Personelles und Administratives.

Buchbesprechungen

Werkstéatten zum Instandsetzen von Landmaschinen

Von Dipl.-Ing. Arch. Karl Gunter Beger.
Herausgegeben vom Handwerkstechnischen
Institut an der Technischen Hochschule
Hannover. Curt R. Vincentz Verlag Hanno-
ver 1959. 163 Seiten, 78 Abbildungen,

5 Grundrissblitter mit 51 Grundriss-Sinn-
bildern.

Die sprunghafte Entwicklung der Land-
maschinentechnik und Mechanisierung der
Landwirtschaft innerhalb der letzten 20 Jah-
re hat den natiirlichen Bedarf nach
leistungsfdhigen  Landmaschineninstand-
setzungswerkstitten nach sich gezogen.
Eigene Landmaschinenhandwerksbetriebe
sind entstanden, die alten Dorfschmieden
haben sich den Bediirfnissen entsprechend
umgestellt oder sind im Begriff die Umstel-
lung durchzufiihren. Die von frither her vor-
handenen oder ohne Erfahrungen neu hier-
zu errichteten Betriebsstitten und Werk-
stdatten kommen den tatsédchlichen Anfor-
derungen nur in den seltensten Fillen nach.
Es ist daher ausserordentlich begriissens-
wert, dass in Buchform «Planungsgrundsétze
fir Werkstédtten zum Instandsetzen von
Landmaschinen» erschienen sind, die nicht
nur wertvolle Anleitungen und Hinweise fiir
Neuplanungen, sondern auch fiir Werk-
stattenumbauten bieten.

Ausgehend von den besonderen Arbeits-
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aufgaben, denen die Werkrdume zu dienen
haben, behandelt der Verfasser zunichst
die Voraussetzungen, die bestimmenden
Einfluss auf die Planung nehmen.

Der nidchste Abschnitt behandelt die
eigentliche Planung, die unter Beriicksich-
tigung der Voraussetzungen, der Betriebs-
grésse, des Standortes und des Grund-
stiickes zu erfolgen hat. Massgeblich ist
hiebei der Umfang der zu erwartenden In-
standsetzungsarbeiten und des entsprechen-
den Betriebscharakters. Je nachdem nun
eine kleine Landschmiede oder gréssere
Landschmiede neben Hufbeschlag auch
Landmaschinen instandzusetzen hat, oder
ein mittlerer oder grésserer Landmaschinen-
fachbetrieb vorliegt, werden 4 Leitplane be-
sprochen, die unter Beriicksichtigung des
richtigen Arbeitsablaufes die richtige Zu-
ordnung der einzelnen Arbeitsraume, Ne-
ben- und Hilfsrdume, unter Vermeidung
uberflissiger Leerwege beinhalten.

Im letzten Teil des Buches werden be-
zughabende, allgemeine bautechnische Hin-
weise und Detailausfithrungen wie Funda-
mente, Hallen- und Dachbinder, Décher,
Winde, Decken, Beleuchtung und Belich-
tung, bautechnische Unfallverhiitung und
bautechnische Schutzmassnahmen -behan-
delt.



	Zollrückerstattung auf armeetauglichen geländegängigen Motorfahrzeugen

